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1. ALLGEMEINES 

1.1. Auftraggeber 
Bezirksgericht Innere Stadt Wien  
Marxergasse 1a 
1030 Wien  
Beschluss vom 06.08.2024 

 

1.2. Auftrag 

Ermittlung des Verkehrswertes der  

 
1. B-LNr.: 49, 332/6094-Anteile  

untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Geschäftslokal EG I 

 

2. B-LNr.: 48, 302/6094-Anteile  

untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Büro 15 

 

3. B-LNr.: 50, 1168/6094-Anteile  

untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Büro 14/16-17 

 
jeweils der Liegenschaft EZ 1655, Grundbuch 01004 Innere Stadt mit der 
Liegenschaftsadresse 1010 Wien, Stubenring 2/Julius-Raab-Platz 
3/Wiesingerstraße 10 zur Durchführung der vom Bezirksgericht Innere Stadt 
Wien mit Beschluss vom 02.07.2024 bewilligten Zwangsversteigerung.  

 

1.3. Bewertungsstichtag 
Tag der Befundaufnahme  
13.09.2024 
 

1.4. Grundlagen 
 Befundaufnahme am 13.09.2024 in Anwesenheit: 

 GF Hausverwaltung 
 Betreibervertreter (Dr. Manfred PALKOVITS) 
 Mag. Daniela Aigner für Raiffeisen Salzkammergut eGen samt 

Begleitung 
 Gefertigter Sachverständiger  
 Sideletter zum Kaufvertrag vom 05.10.2021 (vom Betreibervertreter 

bei der Befundaufnahme übergeben) 
 Einsichtnahme in den Bauakt bei der Baubehörde, insbesondere 

 Pläne 
 Bescheid der MA 37/1, Stubenring 2/MD-VfR-61-2/01 vom 13.11.2001 

(Dachgeschoß) 
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 Bescheid der MA 37/1, Stubenring 2/MD-VfR-BF-2/01 vom 03.08.2006 
(Dachgeschoß) 

 Bescheid der MA 37 zu 350989-2016-1 vom 04.07.2017  
 Baubewilligte Pläne zu Bescheid vom 04.07.2017 (teilweise)  
 Einreichplan Klimaanlagen vom 23.03.2015 
 Einreichplan Lüftung vom 23.03.2015 
 Rubrum Einreichplan Druckbelüftung und 

Brandverdünnungsanlage, CO-Abluftanlage, Brandschutzkonzept 
 Baubeginnanzeige vom 07.10.2021 
 Aktenvermerkte der MA 37 vom 09.11.2021, 15.11.2021, 17.03.2023 
 Baueinstellungsbescheid vom 17.03.2023 
 Anzeige Bauführerwechsel vom 22.03.2023 
 Befunde Nr.: 01-08 (Beschau gem. §125 Abs 2 u. § 127 Abs 3 BauO 

Wien) 
 Einsichtnahme in die elektronische Urkundensammlung, insbesondere  

 Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 672/2013 samt Nachtrag und 
Nachtrag zu TZ 7962/2013 

 Nutzwertberechnung zu TZ 672/2013 
 Nutzwertberechnung zu TZ 7962/2013 
 Benützungsregelung zu TZ 672/2013 
 Benützungsregelung zu TZ 7364/2013 
 Kaufvertrag zu TZ 318/2022 

 Schreiben der Hausverwaltung Dr. Marhold Immoblien GmbH vom 06.09.2024 
und vom 04.11.2024 samt übermittelten Beilagen, insbesondere 

 Kontoblatt verpflichtete Partei per 06.09.2024 und per 04.11.2024 
 Vorschreibungen per 01.01.2024 
 Vorausschau 06.11.2023 für 2024 
 Protokoll der Eigentümerversammlung vom 19.03.2024 
 Gutachten über den Bauzustand der Allgemeinen Teile vom 19.07.2012 
 Energieausweise vom 09.11.2009 (Verkaufsstätten) KG/EG TOPIII-IX 
 Energieausweise vom 09.11.2009 (Bürogebäude) 1.OG (Büro4,4a) M-

4.OG 
 Energieausweis vom 10.11.2009 (Dachgeschoß)  
 Wohnungseigentumsvertrag  
 2 Nachträge zum Wohnungseigentumsvertrag  
 Nutzwertberechnung zu TZ 672/2013 vom 28.08.2012 
 Nutzwertberechnung zu TZ 7962/2013 vom 01.08.2013 
 Benützungsregelung zu TZ 672/2013 
 Bestandpläne per 04.11.2009 

 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan – Plandokument 7655 vom 14.07.2005 
 Grundbuchsauszug u.a. vom 12.08.2024 
 Fotodokumentation  
 Vergleichs- und Erfahrungswerte des gefertigten Sachverständigen 
 Verwendete Literatur bzw. sonstige Grundlagen: 

 Liegenschaftsbewertungsgesetz, BGBl. 1992/150 idgF 
 Ross-Brachmann; Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien, 

30. Auflage – 2012 
 Seiser-Kainz, Immobilienbewertung Österreich, 2. Auflage 2014 
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 Heimo Kranewitter; Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage – Wien 2017 
 Rössler/Langner/Simon/Kleiber, Schätzung und Ermittlung von 

Grundstückswerten, 8. Auflage 
 Bienert – Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage – 2022 
 ÖNORM B1802-1 
 Immobilienpreisspiegel, immonetzt.at 
 Erhebungen über Grundstückspreise  
 Umfangreiche Erfahrungs- und Vergleichswerte aus der 

Berufspraxis 
 Besondere Bemerkungen: 

 Die Liegenschaft wurde besichtigt und begangen. 
 Jedem potentiellen Ersteher wird empfohlen hinsichtlich der 

rechtlichen und steuerlichen Aspekte des Erwerbes fachlichen Rat 
einzuholen und die Liegenschaft zu besichtigen.  

 Wertminderungen durch Altlasten (z.B. Bodenkontaminierungen 
oder andere, die Liegenschaft entwertende Bodenverhältnisse) sind 
nicht bekannt. Untersuchungen des Baugrundes und sonstige 
physikalische oder chemische Untersuchungen wurden nicht 
durchgeführt.  

 Das Verkehrswertgutachten dient ausschließlich für den 
auftragsgemäßen Zweck.  

 Dieses Gutachten basiert auf den erhaltenen Unterlagen und 
erteilten Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir 
vor, auch mein Gutachten zu ändern. 

 

1.5. Unabhängigkeit des Gutachters, Vertraulichkeitserklärung 

Der gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er diese 

Liegenschaftsbewertung als unabhängiger Gutachter objektiv und 

unparteiisch erstellt hat. Der gefertigte Sachverständige erklärt weiters, 

sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die er vom 

Auftraggeber oder von Dritten im Zusammenhang mit der 

Gutachtenserstellung erhalten hat und den Inhalt des Gutachtens selbst, 

insbesondere die ermittelten Werte im Rahmen der gesetzlichen 

Gegebenheiten vertraulich zu behandeln. 

 

1.6. Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht 
(ÖNORM B1802-1) 

Im Hinblick auf die Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 

Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte 

zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit 

mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. Weiteres ist darauf 

hinzuweisen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise 

bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei unveränderten äußeren 
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Bedingungen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig am Markt 

erzielbar ist. Die Bewertung erfolgt stichtagsbezogen. 

 

1.7. Umsatzsteuer 

Hingewiesen wird ausdrücklich auf die umsatzsteuerrechtlichen 

Auswirkungen des Budgetbegleitgesetztes 1988. Sollte die zu bewertende 

Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verwertet werden, 

ist diese Umsatzsteuer zu dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – 

eine eventuelle Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu 

bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer 

verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge 

anteilig zu berichtigen.  
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2. BEFUND 

2.1. Grundbuchsstand 
 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

GRUNDBUCH 

Auszug aus dem Hauptbuch 

KATASTRALGEMEINDE 01004 Innere Stadt                          EINLAGEZAHL   1655 

BEZIRKSGERICHT Innere Stadt Wien 

******************************************************************************* 

*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 

***     A2-Blatt ohne Ab- und Zuschreibungen                                *** 

***     B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 48, 49, 50              *** 

***     C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt    *** 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 6436/2024 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

    GST-NR G BA (NUTZUNG)           FLÄCHE GST-ADRESSE 

    790/29    GST-Fläche               998 

              Bauf.(10)                876 

              Bauf.(20)                122 Stubenring 2 

                                             Julius-Raab-Platz 3 

                                             Wiesingerstraße 10 

Legende: 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 

************************************* A2 ************************************** 

    1 a 672/2013 Verwalter der Liegenschaft : 

           Dr. Marhold Immobilien GmbH (FN 90385w), 

           Mariahilferstraße 101/17, 1060 Wien 

************************************* B *************************************** 

  48 ANTEIL: 302/6094 

      LNR Stubenring 2 DG Projekt GmbH (FN 565146y) 

      ADR: Friedrichstraße 7, Wien   1010 

       a 7962/2013 Wohnungseigentum an Büro 15 

       b 318/2022 IM RANG 9736/2021 Kaufvertrag 2021-10-05 Eigentumsrecht 

       c 6457/2023 Rangordnung für die Veräußerung bis 2024-08-09 

  49 ANTEIL: 332/6094 

      LNR Stubenring 2 DG Projekt GmbH (FN 565146y) 

      ADR: Friedrichstraße 7, Wien   1010 

       a 672/2013 Wohnungseigentum an Geschäftslokal EG I 

       b 318/2022 IM RANG 9738/2021 Kaufvertrag 2021-10-05 Eigentumsrecht 

  50 ANTEIL: 1168/6094 

      LNR Stubenring 2 DG Projekt GmbH (FN 565146y) 

      ADR: Friedrichstraße 7, Wien   1010 

       a 672/2013 7962/2013 Wohnungseigentum an Büro 14/16-17 

       b 318/2022 IM RANG 9738/2021 Kaufvertrag 2021-10-05 Eigentumsrecht 

       c 6669/2023 Rangordnung für die Veräußerung bis 2024-08-17 

************************************* C *************************************** 

  10 a 672/2013 Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen 

           gem § 32 WEG 2002 

  11 a 672/2013 Benützungsregelung gem § 17 Abs 2 WEG 2002 

  13 a 7364/2013 Benützungsregelung gem § 17 WEG 2002 

  57     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     b 9723/2021 IM RANG 4524/2021 Pfandurkunde 2021-08-04 

         PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 9.500.000,-- 

         für Raiffeisenbank Salzkammergut eGen (FN 93890z) 

     d 9723/2021 VORRANG von LNR 57 vor 54 

58     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     b 9723/2021 IM RANG 6392/2021 Pfandurkunde 2021-08-04 

         PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 7.000.000,-- 

         für Raiffeisenbank Salzkammergut eGen (FN 93890z) 
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     d 9723/2021 VORRANG von LNR 58 vor 54 

59     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     a 1706/2022 Pfandurkunde 2021-10-06 

         PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 5.000.000,-- 

         für Raiffeisenbank Salzkammergut eGen 

     b gelöscht 

62     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     a 5889/2023 Pfandurkunde 2021-10-06 

         PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 7.000.000,-- 

         für Raiffeisenbank Salzkammergut eGen (FN 93890z) 

63     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     a 9526/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (85 C 480/23a) 

64     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     a 1180/2024 Bescheid 2024-02-15 

         PFANDRECHT                                              EUR 45.689,06 

         für Rep.Österreich,vertr.d.d. Finanzprok. diese vertr.d.d. 

         FA Österreich, DS 09 VORGEMERKT 

65     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     a 2537/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (38 C 294/24d) 

66     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     a 5527/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (28 C 815/24y) 

67     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     a 5527/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (28C 815/24y) 

68     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

     a 5532/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

         Hereinbringung von 

         1.) vollstr. EUR 23.457,82 samt Z in der Höhe von 9,2 

         Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, und zwar 

         aus EUR 109,17 seit 2023-03-06 

         aus EUR 834,92 seit 2023-04-06 

         aus EUR 1.951,85 seit 2023-04-06 

         aus EUR 361,98 seit 2023-04-06 

         aus EUR 907,56 seit 2023-05-06 

         aus EUR 1.951,85 seit 2023-05-06 

         aus EUR 507,24 seit 2023-05-06 

         aus EUR 907,56 seit 2023-07-06 

         aus EUR 1.951,85 seit 2023-07-06 

         aus EUR 507,24 seit 2023-07-06 

         aus EUR 907,56 seit 2023-08-06 

         aus EUR 1.951,85 seit 2023-08-06 

         aus EUR 507,24 seit 2023-08-06 

         aus EUR 907,56 seit 2023-09-06 

         aus EUR 1.951,85 seit 2023-09-06 

         aus EUR 507,24 seit 2023-09-06 

         aus EUR 907,56 seit 2023-10-06 

         aus EUR 1.951,85 seit 2023-10-06 

         aus EUR 507,24 seit 2023-10-06 

         aus EUR 907,56 seit 2023-11-06 

         aus EUR 1.951,85 seit 2023-11-06 

         aus EUR 507,24 seit 2023-11-06 

         der Kosten von EUR 2.472,24 samt 4 % Z seit 2023-12-01 

           2.) vollstr. EUR 13.943,45 samt 

           4 % Z aus EUR 1.951,85 seit 2023-12-06 

           4 % Z aus EUR 907,56 seit 2023-12-06 

           4 % Z aus EUR 507,24 seit 2023-11-06 

           4 % Z aus EUR 2.054,40 seit 2024-01-06 

           4 % Z aus EUR 937,30 seit 2024-01-06 

           4 % Z aus EUR 533,90 seit 2024-01-06 

           4 % Z aus EUR 2.054,40 seit 2024-02-06 

           4 % Z aus EUR 937,30 seit 2024-02-06 

           4 % Z aus EUR 533,90 seit 2024-02-06 

           4 % Z aus EUR 2.054,40 seit 2024-03-06 

           4 % Z aus EUR 937,30 seit 2024-03-06 

           4 % Z aus EUR 533,90 seit 2024-03-06 

           Kosten EUR 1.882,56 samt 4 % Z seit 2024-04-09 

           Kosten des Ansuchens EUR 1.525,10 für 

           Wohnungseigentümergemeinschaft des Hauses Stubenring 2 



 

 7

           (74 E 57/24x) 

  69     auf Anteil B-LNR 48 49 50 

       a 6436/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

           Hereinbringung von vollstr EUR 2.500,-- samt 

           6% Z aus EUR 2.000,-- seit 2024-05-24 

           Kosten von EUR 146,20 samt 4% Z seit 2024-06-11 

           Antragskosten EUR 390,15 

           für Raiffeisenbank Salzkammergut eGen (FN 93890z) 

           (74E 57/24x Beitritt 74E 70/24h) 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch                                                  12.08.2024 13:00:44 

 

Die Bewertung erfolgt lastenfrei, also ohne die intabulierten Belastungen. Die 

im Lastenblatt intabulierten Vereinbarungen gem. § 17 und die 

Benützungsregelungen sowie die Anmerkung im A2-Blatt sind 

bewertungsneutral und stellen keinen den Wert der gegenständlichen Einheit 

beeinträchtigenden Faktor dar. 

 

2.2. Lage 

Die Liegenschaft befindet sich im 1. Wiener Gemeindebezirk, der Inneren 

Stadt. Sie ist auch der alte Stadtkern der österreichischen Bundeshauptstadt 

Wien. Der 1. Bezirk „Innere Stadt“ liegt im Zentrum der Stadt Wien. Er grenzt 

im Nordosten an den Bezirk Leopoldstadt, im Osten an den 3. Bezirk 

Landstraße, im Süden an die Bezirke Wieden und Mariahilf, im Westen an den 

7. Bezirk Neubau und den 8. Bezirk Josefstadt, sowie im Norden an den 

Alsergrund. Die Grenze zu diesen Bezirken verläuft ab der Urania 

folgendermaßen: Wienfluss, Lothringerstraße, Karlsplatz, Getreidemarkt, 

Museumsplatz, Museumstraße, Auerspergstraße, Landesgerichtsstraße, 

Universitätsstraße, Maria-Theresien-Straße und Donaukanal. 

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich im Nordosten des Bezirks an 

der Grenze zum Donaukanal, im Gebäudeblock der Wiesinger-Straße, des 

Julius-Raab-Platzes, des Stubenrings, des Georg-Coch Platzes und der 

Biberstraße.  

 

Details mögen dem Stadtplan von Wien entnommen werden.  
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Die Liegenschaft ist in sehr guter Wohnlage mit -durch die Lage am Ring- 

starkem Verkehrsaufkommen. Die KFZ - Stellplatzsituation im Bereich des 

öffentlichen Gutes ist im 1. Wiener Gemeindebezirk sehr beengt. Der Parkraum 

ist im Bezirk von 9:00 – 22:00 Uhr bewirtschaftet (Kurzparkzone). Parkgaragen, 

z.B. Alte Post, Georg-Coch-Platz befinden sich in unmittelbarer Angrenzung an 

die Liegenschaft. Die Stadtausfahrten sind aufgrund der zentralen Lage 

(Südosttangente, A2 und A4) relativ gut erreichbar.  

Eine gute Anbindung an das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel ist gegeben, 

z.B. Schwedenplatz (U1 und U4), Dr.-Karl-Lueger-Platz (U3) und Bahnhof 

Wien-Mitte. 

Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs befinden sich in fußläufig gut 

erreichbarer Nähe. Die gegenständliche Lage kann insgesamt, gemessen an 

der Skala einfache/mittlere/gute/sehr gute Lage, als sehr gute Lage bezeichnet 

werden.  
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Die Lage stellt sich wie folgt dar:  

 

 
 

2.3. Flächenwidmung und Bebauung 

Die Liegenschaft ist laut Flächenwidmungsplan als Gemischtes Baugebiet, 

Bauklasse V straßenseitig und Bauklasse I, max Gebäudehöhe 4,5m im 

Innenhofbereich, jeweils in geschlossener Bauweise gewidmet. In den 

besonderen Bebauungsbestimmungen zu Plandokument 7655 vom 

14.07.2005 wurde wie folgt festgesetzt:  

 

 

 

 

 

 
 

Weitere Details sind dem beiliegenden Auszug aus dem Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplan zu entnehmen. 
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2.4. Grundstück: Größe und Konfiguration 

lt. Grundbuch beträgt die Größe der Liegenschaft 998m². Bei diesem Objekt 

handelt es sich um eine mehreckige ebene Liegenschaft. Die Erschließung der 

Liegenschaft/des Gebäudes erfolgt über den Stubenring. Weitere Zugänge 

bestehen für Erdgeschoßflächen auch von der Wiesingerstraße. Die 

Liegenschaft ist im Bereich der Wiesingerstraße Richtung Norden, am Julius-

Raab-Platz Richtung Nordosten und am Stubenring Richtung Osten 

ausgerichtet.  

 

Alle ortsüblichen Anschlüsse sind vorhanden. 
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2.5. Umgebungslärm 

Das Bundes Umgebungslärmschutzgesetz setzt eine Richtlinie der 

Europäischen Union in österreichisches Recht um. Ergänzt wird dieses durch 

verschiedene landesgesetzliche Regelungen. 

Zum Umgebungslärm zählen unerwünschte und gesundheitsschädliche 

Geräusche im Freien, die vom Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie von 

bestimmten Industrieanlagen in Ballungsräumen ausgehen. Ob eine Straße, 

eine Bahnstrecke, ein Flughafen oder ein Ballungsraum in den 

Geltungsbereich der Richtlinie fällt, hängt vom jeweiligen 

Verkehrsaufkommen bzw. von der Anzahl der Einwohner ab. In einer 

Lärmkarte wird dargestellt, an welcher Stelle welche Lautstärke erreicht wird. 

Die flächenhafte Ermittlung von Immissionspegeln kann nur durch 

individuelle Untersuchung erfolgen.  

 

Die gegenständliche Liegenschaft wird auf der Lärmkarte für Straßen- und 

Schienenverkehr tangiert. Auf der Fluglärmkarte scheint die Liegenschaft nicht 

auf.  

 

 

 

2.6. Gebäude 

Das gegenständliche Gebäude wurde im Jahr 1905 vom Architekten Jakob 

Gartner als Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Das Gebäude befindet sich 

auf einer Eckparzelle, welche mehreckig ausgeführt ist. Das Gebäude gliedert 

sich in Kellergeschoß (Souterrain), Erdgeschoß, Mezzanin, 1.-4. Stock, und 1. 

und 2. Dachgeschoß.  

 

In dem Gebäude befinden sich lt. Nutzwertgutachten des Architekt Dipl.-Ing. 

Rudolf Rollwagen vom 01.08.2013 (TZ 7962/2013) 9 Wohnungen, 3 Lokale, 7 
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Büros, 2 Hoteleinheiten (2. und 3. Stock) und 2 Garagen mit je 2 KFZ-

Stellplätzen, 2 Geschäfte, 3 Büros und 1 Lager. 17 Kellerabteile im Souterrain 

wurden nicht bewertet.  

 

Die Straßenfassade ist reich gegliedert und befindet sich in einem guten 

Zustand. Das Gebäude verfügt über ein zentrales Stiegenhaus. Die Stiege 

entspricht einer halbkreisförmigen gewendelten Treppe. Im halbkreisförmigen 

Stiegenhaus ist ein Aufzug vorhanden. Der Aufzug reicht vom Erdgeschoß bis 

in das 1. Dachgeschoß. Ein weiterer Aufzug führt vom Erdgeschoß bis in das 

2. Dachgeschoß. Die Aufzugsanlagen sind mit Innentüren und 

Notrufsystemen ausgestattet. Die Belichtung der Stiege erfolgt über Fenster 

im gewendelten Stiegenhaus.  

 

Der Hauszugang erfolgt über ein 2-flügeliges Eingangstor vom Stubenring. 

Eine Gegensprechanlage ist vorhanden. Über den Eingang gelangt man über 

einen Gang in ein Foyer (Halle), über welches man ins Treppenhaus gelangt. 

Im Treppenhaus befinden sich die Zugänge zu den Aufzügen und die 

Brieffächer. Das Stiegenhaus weist einen keramischen Belag bzw. geglättete 

Betonstufen auf. Die Wände und Decken im Stiegenhaus sind gestrichen. Die 

Fenster sind teilweise Kastenfenster aus Holz, teilweise aus Kunststoff.  

 

Das Gebäude ist zur Gänze unterkellert. Der Keller selbst ist als trocken zu 

beurteilen. Im Keller befinden sich lt. Plan Parteienkeller. Im Erdgeschoß in der 

Wiesingerstraße befinden sich 2 Garagenzufahrten mit jeweils 2 Stellplätzen. 

Es ist eine weitere Garage mit einer Zufahrt zu einem Autolift in der 

Wiesingerstraße geplant.  

 
Weitere Angaben zur Liegenschaft1:  

 

 
 

1 Diese Informationen stammen von der Hausverwaltung 
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2.6.1. Fotodokumentation 

 

 
Ansicht Wiesingerstraße/ Julius-Raab-Platz 

 

 
Ansicht Stubenring/ Julius-Raab-Platz 
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Gebäudezugang Stubenring 

 

 

 
Zugang Stiegenhaus 
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Foyer 

 

 

 
Stiegenhaus Erdgeschoß 
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Stiegenhaus 

 

 

 
Stiegenhaus 
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2.6.2. Besondere Vereinbarungen 

Im Grundbuch sind folgende Vereinbarungen intabuliert:  
 
*********************************** C *************************************** 

  10 a 672/2013 Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen 

           gem § 32 WEG 2002 

  11 a 672/2013 Benützungsregelung gem § 17 Abs 2 WEG 2002 

  13 a 7364/2013 Benützungsregelung gem § 17 WEG 2002 

 

Gemäß Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 672/2013 wurden folgende 

Vereinbarungen zwischen den Miteigentümern getroffen:  
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Weiters wurde eine Benutzungsregelung hinsichtlich einer Kellerfläche zu TZ 

672/2013 wie folgt getroffen:  
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In einem weiteren Nachtrag zum Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 7364/2013 

wurde wie folgt bestimmt:  
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Weiters wurde hier auch der Wohnungseigentumsvertrag wie folgt ergänzt: 
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2.6.3. Bau- und Erhaltungszustand 

Der Bau- und Erhaltungszustand der gegenständlichen Liegenschaft kann, 

sofern es augenscheinlich feststellbar war, als gut bezeichnet werden. Es 

besteht kein Instandhaltungsrückstau. Die Liegenschaft ist gepflegt. Hievon 

ausgenommen sind die Allgemeinen Teile, die an die zu bewertenden 

Einheiten grenzen (Dach, Stiegenhaus, Fassade EG). 

 

2.6.4. Kontaminierungen 

Die gegenständliche Liegenschaft ist nicht im Verdachtsflächenkataster 

verzeichnet. Die Bewertung erfolgt kontaminationsfrei. Augenscheinlich 

wurden keine Kontaminierungen festgestellt. Es wurde nicht erhoben, ob 

welche vorliegen. 

 

 
 

2.6.5.  Offene Rechnungen und Aufträge 

Von der Hausverwaltung wurden keine Angaben getätigt. Es wird davon 

ausgegangen, dass keine offenen Rechnungen bestehen. 

 

2.6.6. Objektart 

Das Objekt ist als Wohn- und Bürogebäude im Wohnungseigentum 

(Wohnungseigentumsobjekt) zu bezeichnen. 

 

2.6.7. Hausbesorger 

Es gibt keinen Hausbesorger mit Hausbesorgerwohnung. Die Haus- und 

Schneereinigung erfolgt über ein externes Unternehmen.  

 

2.6.8. Sockelsanierung / Bauaufträge 

Lt. Auskunft der Hausverwaltung bestehen keine offenen Verfahren.  

 

2.6.9. Reparaturrücklage 

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt lt. Auskunft der Hausverwaltung 

per 04.11.2024 rd. € 116.000,00, jene für den Aufzug rd. € 104.000,00. Es ist 
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nicht mit größeren Reparaturen zu rechnen, welche die Rücklage 

beeinträchtigen. Jedoch soll laut Hausverwaltung im Innenhof ein Glasdach 

im Zuge der Umbauarbeiten des gegenständlichen Objektes im Erd- und 

Kellergeschoß entfernt worden sein. Die Wiederherstellung trifft lt. Protokoll 

der Eigentümerversammlung die Eigentümergemeinschaft, nachdem es sich 

um einen allgemeinen Teil handelt, wobei die verpflichtete Partei die 

Kostenübernahme im Zuge einer Hausversammlung am 19.03.2024 

theoretisch zugesichert hat.  

 

2.6.10. Ö-Norm B-1300 

Dieses Gutachten stellt keine Überprüfung nach der Ö-Norm 1300 dar. Seitens 

der Hausverwaltung wurde mitgeteilt, dass es keine Überprüfung nach der Ö-

NORM B 1300 gäbe.  

 

2.6.11. Reparaturvorschau 

Es ist nicht mit größeren Reparaturen zu rechnen, welche die Rücklage 

beeinträchtigen. 

 

2.6.12. Energieausweis 

Es wurden für das gegenständliche Gebäude im Jahr 2009 Energieausweise 

erstellt. Für die gegenständlichen Dachgeschoßeinheiten wurde ein 

spezifischer Heizwärmebedarf von 57kWh/m².a festgestellt. Nachdem die 

Dachkonstruktion und das Dach selbst komplett erneuert wurden, ist dieser 

Energieausweis jedenfalls hinfällig.  

 

2.7. Bewertungsgegenständliche Einheiten 

Die bewertungsgegenständlichen Einheiten bestehen lt. Grundbuch aus 2 

Büroeinheiten im 1. und 2. Dachgeschoß und einem Geschäftslokal im 

Erdgeschoß mit größeren Souterrainflächen. Zum Zeitpunkt der 

Befundaufnahme waren alle Einheiten eine -vermutlich eingestellte- Baustelle.  

 

Das Büro 15 mit einer Fläche von 247m² zuzüglich 19m² Terrasse erstreckt sich 

auf das erste Dachgeschoß und das Büro 14/16-17 mit einer Fläche von 950m² 

zuzüglich ca. 79m² Terrassenflächen erstreckt sich auf das 1. und 2. 

Dachgeschoß, sowie einem Raum (Wintergarten) im Terrassengeschoß. Diese 

beiden Einheiten waren bis zum Jahr 2013 eine Einheit und wurden aufgrund 

einer Bauanzeige im Juli 2013 getrennt. Dies bietet die Grundlage für die 
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Begründung des Wohnungseigentums an den Einheiten B-LNr.: 48, 302/6094-

Anteile untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Büro 15 und B-LNr.: 

50, 1168/6094-Anteile untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Büro 

14/16-17. Planlich stellt sich das wie folgt dar:  

 

 1. Dachgeschoß: Büro 15 (gelb umrandet), restl. Fläche Büro 14/16-17 

 2. Dachgeschoß: Büro 14/16-17 

 

 
1.Dachgeschoß – Plan zu Bauanzeige MA 37/29820/2013/0001 
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2.Dachgeschoß (Bestandsplan vom 04.11.2009) 

 

Das Geschäftslokal EG I erstreckt sich auf eine Fläche von ca. 211,00 m² auf 

das Erdgeschoß und mit einer Fläche von ca. 277m² auf das Kellergeschoß 

(Souterrain) wie folgt:  

 
(Bestandsplan vom 04.11.2009)-Kellergeschoß 
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(Plan zu Bauanzeige MA37/1-24317-1/2013)-Erdgeschoß 

 

Die in der Bauanzeige hinzugekommenen Räumlichkeiten sind ein Vorraum 

und ein WC von Wohnung Top 1 (EG). Dies wurde mit Nachtrag zum 

Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 7364/2013 vom 17.07.2013 auch wie folgt 

grundbücherlich korrigiert.  

 

 
 

Diese Fläche kann angeblich nur über Top 1 begangen und genutzt werden. 

Lt. Baubewilligung vom 04.07.2017 ist diese Fläche dem Geschäftslokal 

zugeordnet.  

 

Im Kaufvertrag zu TZ 318/2022 wurde wie folgt festgehalten:  
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Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, dass diese Vereinbarung nicht 

auf einen potenziellen Ersteher übergeht.  

 

2.7.1. Bestehende Bewilligung 

Faktisch wurde aufgrund einer Baubewilligung vom 04.07.2017 mit 

Umbauarbeiten begonnen. Die Baubeginnanzeige erfolgte mit 07.10.2021. 

Diese bestimmt auszugsweise wie folgt:  
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Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme konnte der Sachverständige bei 

Geschäftslokal EG I Beton- und Fundamentierungsarbeiten feststellen. Bei den 

Einheiten Büro 15 und Büro 14/16-17 wurde festgestellt, dass die Dachhaut 

großteils fertiggestellt wurde. Jedoch kam es -zum Zeitpunkt der 

Befundaufnahme - zu Wassereintritten und es wurden nicht alle Bereiche der 

Außenhaut fertiggestellt bzw. nicht dicht hergestellt. Im 1. Dachgeschoß 

wurde bereits mit Rigips Arbeiten begonnen. Im Geschäftslokal wurden die 

Beton- bzw. Fundamentierungsarbeiten wahrscheinlich fertig gestellt. Die 

Grüben für die Errichtung der Doppelparker sind vermutlich fertiggestellt.  

 

Aufgrund dieser Baubewilligung sollen im 1. und 2. Dachgeschoß insgesamt 

6 Wohnungen errichtet werden. Die Einheit Büro 15 entspricht der im Plan 

ausgewiesenen Wohnung Top 15, ausgenommen die Außenflächen, nachdem 

für die Wohnung 15 ein Zugang auf die Dachterrasse geplant ist. Die übrigen 

5 Wohnungen entsprechen der Einheit Büro 14/16-17.  
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Das Geschäftslokal EG I soll aufgrund der Baubewilligung in eine Garage im 

Souterrain und ein Geschäftslokal im Erdgeschoß aufgeteilt werden. Die 

Garage im Souterrain soll mit einem Autolift von der Wiesingerstraße zu 

erreichen sein und aus 5 Stapelparkern (10 Stellplätzen) bestehen. Über einen 

Zugang in der Wiesingerstraße soll das Geschäftslokal erreicht werden. Die 

Fläche des Geschäftslokals beträgt lt. bewilligtem Plan 205,19m². Weiters 

wurde bei der gegenständlichen Baubewilligung die Allgemeinfläche 

(Einstellraum) ER 1 in das Objekt integriert. Die Decke zwischen Souterrain und 

Erdgeschoß war zum Zeitpunkt der Befundaufnahme noch nicht ganz 

verschlossen.  

 

Die Dachgeschoßflächen stellen sich -lt Baubewilligung vom 04.07.2017- wie 

folgt dar:  
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Die ausgewiesenen (Wohn)nutzflächen entsprechen dem Nutzwertgutachten. 

Dort sind für Büro 15: 246,88m² und für Büro 14/16-17: 949,67m² ausgewiesen. 

Die Flächenunterschiede sind marginal und aus gutachtensökonomischen 

Gründen nicht auszuschließen und in Kauf zu nehmen.  

 

Die Flächen von Geschäftslokal EG I stellen sich wie folgt dar:  

 

 
 

Dieser Baubewilligung vom 04.07.2017 liegen folgende Pläne zugrunde:  
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 37 

 
 

2.7.2. Fotodokumentation  

 

2.7.2.1. Wohnungseigentum an Büro 15/ Büro 14/16-17 

Die Objekte liegen im 1. und 2. Dachgeschoß.  

 

 
Stiegenhaus 1. Dachgeschoß 
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Stiegenhaus 1. Dachgeschoß 

 

 

 
Stiegenhaus 2. Dachgeschoß 
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Stiegenhaus 2. Dachgeschoß 

 

 

 
Büro 15/W 15 
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Büro 15/W 15 

 

 

 
Ausblick Terrasse W 15 
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1. Dachgeschoß 

 

 

 
1. Dachgeschoß 
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1. Dachgeschoß 

 

 

 
1. Dachgeschoß 
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Dachgeschoß 

 

 

 
1. Dachgeschoß 
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1. Dachgeschoß 

 

 

 
1. Dachgeschoß 
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1. Dachgeschoß 

 

 

 
1. Dachgeschoß 
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2. Dachgeschoß 

 

 

 
2. Dachgeschoß 
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2. Dachgeschoß 

 

 

 
2. Dachgeschoß 
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2. Dachgeschoß 

 

 

 
Ausblick 
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2.7.2.2. Wohnungseigentum an Geschäftslokal EG I 

 

 
Ansicht Wiesingerstraße Geschäftslokal EG I 

 

 

 
Geschäftslokal EG I 
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Geschäftslokal EG I 

 

 

 
Geschäftslokal EG I 
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Geschäftslokal EG I – fehlendes Glasdach 

 

 

 
Geschäftslokal EG I – Souterrain  
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Geschäftslokal EG I - Souterrain 
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2.7.3. Grundlagen der Bewertung/Annahmen 

Der Sachverständige wurde beauftragt Befund- und Gutachten der jeweiligen 

B-LNr.: 49, 332/6094-Anteile untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum 

an Geschäftslokal EG I, B-LNr.: 48, 302/6094-Anteile untrennbar verbunden mit 

Wohnungseigentum an Büro 15 und B-LNr.: 50, 1168/6094-Anteile untrennbar 

verbunden mit Wohnungseigentum an Büro 14/16-17 zu erstatten.  

 

Die Einheiten Büro 15 und Büro 14/16-17 werden als 2 getrennte Einheiten 

unter Zugrundelegung der Baubewilligung vom 04.07.2017 bewertet. 

Nachdem der Baubeginn bereits angezeigt wurde, wird bei der Bewertung von 

Wohnungen ausgegangen und nicht von Büroflächen. Auch ist zu 

berücksichtigen, dass bei der Fertigstellung hier auch die Stellplatzabgabe 

anfallen könnte, nachdem im Falle einer getrennten Veräußerung der 

Erwerber der Erdgeschoß- und Souterrainflächen nicht an die Errichtung- und 

zur Verfügungstellung der Stellplätze gebunden wäre. 

 

Jedoch wird das Geschäftslokal EG I bei der Bewertung mit 10 Stellplätzen, 

einem Geschäftslokal und 3 Weinkellern in Ansatz gebracht.  
 

 

2.7.3.1. Büro 15 

Das Objekt befindet sich im ersten Dachgeschoß, ist zum Stubenring 

ausgelegt und verfügt über eine Terrasse zum Innenhof. Hier wird bei der 

Bewertung eine Fläche von ca. 246m² Innenfläche lt. bewilligtem Einreichplan 

herangezogen.  

 

2.7.3.2. Büro 14/16-17 

Das Objekt erstreckt sich über das erste und zweite Dachgeschoß, ist sowohl 

zum Stubenring, als auch zur Wiesingerstraße ausgerichtet. Die ehemalige 

Top 14 wird auf 2 Einheiten im 1. Dachgeschoß aufgeteilt und verfügt über 

eine Wohnfläche von 381m². Das Objekt 16-17 wird im 2. Dachgeschoß auf 3 

Einheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 522m² aufgeteilt. Bei der 

Bewertung werden die bewilligten Innenflächen herangezogen.  

 

2.7.3.3. Geschäftslokal EG I 

Lt. Nutzwertgutachten handelt es sich bei dem gegenständlichen Objekt um 

ein Geschäftslokal mit Lagerräumen im Keller. Die Nutzfläche lt. 

Nutzwertgutachten beträgt im EG ca. 219m² und im Souterrain ca. 277m², 



 

 54 

wobei diesem auch ein Lichthof zum Stiegenhaus mit ca. 8m² zugeordnet ist. 

Bei der Bewertung werden die bewilligten Innenflächen herangezogen. Das 

sind im Erdgeschoß ein Geschäftslokal mit ca. 205m² und im Kellergeschoß 

10 Parkplätze bzw. 5 Doppelparker.  

 

2.7.4. Bestandrechte 

Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Büros und das Geschäftslokal 

bestandsfrei sind. Hinsichtlich des Geschäftslokals EG I wurde dem 

Sachverständigen vom Vertreter der betreibenden Partei ein Side-Letter zum 

Kaufvertrag der hier verpflichteten Partei vom 05.10.2021 übergeben. Diese 

Vereinbarung ist nicht verbüchert und wird nach Rücksprache bei Gericht bei 

der Bewertung nicht weiter berücksichtigt. Der Side-Letter bestimmt wie folgt:  
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2.7.5. Kautionen 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Kautionen erlegt wurden.  

 

2.7.6. Wohnbeiträge, Instandhaltung 

Die Vorschreibung der monatlichen Wohnbeiträge lt. Schreiben der 

Hausverwaltung Dr. Marhold Immoblien GmbH, per 01.01.2024 setzt sich wie 

folgt zusammen: 
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2.7.7. Bücherliche und Außerbücherliche Belastungen und 

Rechte 

Siehe Punkt 2.1.  

Es bestehen per 09/2024 folgende Außenstände gegenüber der 

Eigentümergemeinschaft:  

 

Büro 15:   €   8.655,75 

Büro 14/16-17:  € 33.975,70 

Geschäftslokal EG I: € 15.202,60 

Gesamt:   € 57.834,05 

 

Allfällige Außenstände gegenüber der Eigentümergemeinschaft werden im 

Gutachten nicht berücksichtigt und müssen vom festgestellten Verkehrswert 

in Abzug gebracht werden. 
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3. BEWERTUNG 

 

3.1. Allgemeines 

Im Rahmen von Liegenschaftsbewertungen ist der Verkehrswert zu ermitteln. 

Die Bewertung der Liegenschaften erfolgt gemäß den Bestimmungen des 

Liegenschaftsbewertungsgesetzes unter Berücksichtigung aller im Befund 

getroffenen Feststellungen, sowie unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse 

am Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag.  

 

Der Verkehrswert ist der Preis, der bei der Veräußerung einer Sache 

üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt wird (§ 2 LBG). 

Grundsätzlich stehen als Wertermittlungsverfahren zur Bestimmung des 

Verkehrswertes die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten 

(Vergleichswertverfahren), das Ertragswertverfahren und das 

Sachwertverfahren (Berechnung nach dem Grund- und Bauwert) zur 

Verfügung. 

Es ist gemäß diesen Bestimmungen der Verkehrswert zu ermitteln.  

 

Dieser wird gem. § 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz wie folgt bestimmt:  
  

 § 2. (1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt 

wird, ist der Verkehrswert der Sache zu ermitteln. 

  (2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache 

üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

  (3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen 

einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer 

Betracht zu bleiben. 

 

Der Kaufpreis einer Liegenschaft muss nicht ihrem Verkehrswert 

entsprechen. Der Kaufpreis wird in jedem Einzelfall zwischen den subjektiven 

Wertvorstellungen des Käufers und des Verkäufers liegen. Dieser Preis ist oft 

von spekulativen Momenten und den persönlichen Wünschen und 

Vorstellungen des Kaufinteressenten abhängig. 

 
Vergleichswertverfahren 
 

  § 42. (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch 

Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu 

ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die 

hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu 

bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und 

geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den 

Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

  

 
2 gekürzt 
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Ertragswertverfahren 
 

  § 53. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch 

Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden 

oder erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz und entsprechend der 

zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 

 

Sachwertverfahren 
 

  § 64.  (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch 

Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger 

Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln 

(Sachwert). 

  (2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung 

von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften 

zu ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder 

Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu 

einem Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen. 

  (3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner 

Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem 

die technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige 

Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der 

Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche 

Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, 

sind gesondert zu berücksichtigen. 

 

In der Praxis kommen neben den oben genannten drei klassischen 

Wertermittlungsverfahren auch weitere, im Liegenschaftsbewertungsgesetz 

nicht explizit geregelte, aber in der ÖNORM B 1802-1 genannte Verfahren zur 

Anwendung. Diese wissenschaftlich anerkannten Berechnungen greifen in 

Teilbereichen auf das Gedankengut der Vergleichs-, Sach- und 

Ertragswertberechnung zurück.  

 

Bei der Bewertung von bebaubaren Liegenschaften im dicht verbauten Gebiet, 

welche zur Errichtung einer Vielzahl von Wohnungen/Büros geeignet sind, 

erfolgt die Bewertung üblicherweise nach dem Residualverfahren, weil der 

Wert solcher Objekte in Ihrer Gesamtheit v.a. Anleger/Investoren interessiert 

und folglich für einen potentiellen Investors der Grundpreis pro m² erzielbarer 

Nutzfläche Ausgangsbasis für eine Veranlagung ist.  

 

Das Residualwertverfahren oder –methode (Residual Methode) wird 

insbesondere bei unbebauten und teilweise auch bebauten Grundstücken 

angewendet, welchen eine Umnutzung bevorsteht. Auf Basis dieser Annahme 

wird daher vorerst der Residualwert (Bodenwert) ermittelt.  

 

Ausgangspunkt der Residualwertmethode ist immer der fiktive Wert einer 

Liegenschaft, nachdem das Grundstück der beabsichtigten Entwicklung 

 
3 gekürzt 
4 gekürzt 
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unterzogen wurde (Gross Development Value, GDV – auch als fiktiver 

Veräußerungserlös bezeichnet). Ausgehend von diesem Verkehrswert des 

fiktiv neu bebauten Grundstückes werden alle Kosten (Total Costs), welche 

während der Baumaßnahme anfallen, in Abzug gebracht. Aufgrund dieser 

Vorgehensweise wird das Verfahren im deutschsprachigen Raum auch als das 

„Rest-durch-Abzug-Verfahren“ bezeichnet. Die Differenz zwischen dem 

fiktiven Wert und den Kosten wird als Residuum bezeichnet. Da Annahmen zu 

Herstellungskosten mit Ertrags- bzw. Vergleichswertüberlegungen verbunden 

werden, gehört die hier vorgestellte Berechnung zu den 

Kombinationsverfahren.  

 

3.2. Residualwert/Bodenwert 

Bei der folgenden Projektrechnung handelt es sich um eine Rohkalkulation zur 

Ermittlung der Größenordnung des angemessenen 

Liegenschaftsankaufspreises. Sie beruht auf Prognosen. Die Nutzflächen des 

Projektes wurden den bewilligten Einreichplänen entnommen. Diese Flächen 

entsprechen auch in weiten Teilen dem Nutzwertwertgutachten vom 

01.08.2013 zu TZ 7962/2013. Bei den Flächen von Geschäftslokal EG I werden 

die im bewilligten Plan ausgewiesenen Flächen unter Zugrundelegung der 

Ausführungen im Befund berücksichtigt. Weiters werden die Doppelparker 

nicht nach Fläche sondern pro Stück berechnet. Vom Sachverständigen wurde 

nicht weiter geprüft, inwieweit die Nutzfläche noch erweiterbar sein könnte.  

 

Die Projektkosten setzen sich aus allfälligen Erschließungs-, Aufschließungs-, 

allfälligen Teilungs- und Abbruchkosten, den Baukosten für die erzielbaren 

neuen Flächen, sowie den Baunebenkosten, den Bauzinsen und den 

Vermarktungskosten sowie einem Prozentsatz für Unvorhergesehenes 

zusammen. Da ein Projekt nur entwickelt wird, wenn der 

Projektentwickler/Bauträger einen entsprechenden Gewinn erwirtschaften 

kann, ist auch ein marktüblicher Unternehmergewinn (Developergewinn) in 

der Kalkulation anzusetzen. Weiters sind die Kaufnebenkosten und Kosten der 

Grundstücksfinanzierung zu berücksichtigen. 

 

Nachdem der Grundstücksankauf zu Beginn der Entwicklungsmaßnahme 

erfolgt ist der Barwert des Residuums von Interesse (sog. »Net Residual 

Value«). Damit wird berücksichtigt, dass der im Residuum ermittelte tragbare 

Bodenwert vor gehalten, respektive vorfinanziert, werden muss. 

Finanzmathematisch erfolgt die Berücksichtigung der Finanzierungskosten 

durch Abzinsung des Residuums über die Zeit dieser Vorhaltung. Darüber 
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hinaus umfasst der Betrag nicht nur den Grundstückspreis, sondern auch die 

Grunderwerbsnebenkosten (also Notariatskosten, Anwaltskosten, 

Eintragungsgebühren etc.).  

 

Der gefertigte Sachverständige stellt weiters fest, dass sich im Zuge von 

Projektumplanungen entsprechend baubehördlicher Auflagen oder wegen 

geänderter Nutzerwünsche andere Nutzflächen ergeben können als in der 

Projektrechnung angenommen. Es wird jegliche Haftung von Seiten des 

gefertigten Sachverständigen für die tatsächlich erzielbare Nutzfläche, welche 

sich aus einer konkreten Projektentwicklung ergibt, ausgeschlossen. Ergeben 

sich neue Fakten oder Umstände, so behält sich die Sachverständige 

ausdrücklich die Änderung oder Ergänzung vor. Die vorliegende Bewertung 

ist auf den angeführten Unterlagen, Informationen und Annahmen aufgebaut. 

Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder Informationen zu 

einer Änderung der Bewertung führen können. 

 

3.3. Vergleichswerte/möglicher Veräußerungserlös 

Für die Ermittlung des Residualwertes werden Verkaufspreise von 

Penthauswohnungen aus Verkäufen in den Jahren 2023 und 2024 in 1010 

Wien herangezogen. In diesen geschätzten Verkaufspreisen sind auch die 

Nebenflächen wie Balkon, Loggia, Terrasse bereits inkludiert, diese werden 

nicht extra ausgewiesen; dies aus dem Grund, weil die verglichenen 

Verkaufspreise auch solche Außenflächen enthalten und die Wohnfläche auf 

den Kaufpreis pro m² herangezogen und diese Außenflächen nicht gesondert 

berücksichtigt wurden. Die durchschnittlichen Verkaufspreise wurden durch 

abgeschlossene Veräußerungsvorgänge im 1. Wiener Gemeindebezirk 

ermittelt. Nachdem diese Erwerbsvorgänge zeitnah zum Bewertungszeitpunkt 

stehen und die Verkaufspreise sehr harmonisch sind, wurden bei den 

Wohnungen keine weiteren Anpassungen vorgenommen. Es wurden nur jene 

Erwerbsvorgänge ausgenommen, bei denen keine Außenflächen 

ausgewiesen sind bzw. wo aus dem Kaufvertrag hervor geht, dass die Einheit 

sanierungsbedürftig ist. Für die Geschäftsfläche werden Verkaufspreise von 

Geschäftslokalem aus Verkäufen in den Jahren 2023 und 2024 in 1010 Wien 

herangezogen und die ausgewiesenen Werte auch angepasst. Bei den KFZ 

Abstellplätzen wurden Veräußerungen im Jahr 2023 und 2024 herangezogen 

und entsprechend bereinigt.  

 

Die Vergleichswerte stellen sich für Dachgeschoßwohnungen wie folgt dar:  
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TZ Jahr V-Datum EZ Nutzungsart Fläche (m²(´) Kaufpreis [€] Preis/m2 [€] Adresse

1 7316 2024 08.08.20241395  DG-Wohnung/Penthaus 248,08 7500000,00 30 232,18     Parkring 14 W Top 402

2 2860 2023 26.01.20231395 DG-Wohnung/Penthaus 256,04 6400000,00 24 996,09     Parkring 14 W Apartment Top 602

4 6432 2023 30.06.2023 145  DG-Wohnung/Penthaus 295,50 7200000,00 24 365,48     Hohenstaufengasse 8 W Top 606/6. OG

5 7229 2023 23.08.20231104 DG-Wohnung/Penthaus 226,00 5150000,00 22 787,61     Zelinkagasse 1 W Top Z3-W4

6 9896 2023 06.11.20231484  DG-Wohnung/Penthaus 226,91 6000000,00 26 442,20     Zelinkagasse 10 W Top 13 

7 2657 2024 28.03.20241399 DG-Wohnung/Penthaus 226,94 6645000,00 29 280,87     Neutorgasse 10 W Top 44/DG

8 2617 2023 07.03.20231399  DG-Wohnung/Penthaus 268,59 7599000,00 28 292,19     Werdertorgasse 5 W Top 43/DG

9 2658 2024 28.03.20241398 DG-Wohnung/Penthaus 133,39 3240000,00 24 289,68     Werdertorgasse 6 W Top 49/DG 

Mittelwert: 26 335,79     

 
 

Der Mittelwert der Vergleichsobjekte beträgt € 26.335,79. Es erfolgt eine 

Anpassung/Differenzierung zwischen dem 1. und dem 2. Dachgeschoß. Für die 

Flächen im 1. Dachgeschoß erfolgt ein Abschlag von 5% und im 2. Dachgeschoß 

ein Zuschlag von jeweils 5% auf den festgestellten Mittelwert. Daher wird für die 

Flächen im 1. Dachgeschoß ein fiktiver Verkaufspreis in Höhe von € 25.019,00 und 

für das 2. Dachgeschoß ein fiktiver Verkaufspreis in Höhe von € 27.653,00 

angenommen.  

 

Die Vergleichswerte stellen sich für Geschäftslokale in den Jahren 2023 und 2024 

wie folgt dar:  

 
TZ Jahr V-Datum EZ Nutzungsart Fläche (m²(´) Kaufpreis [€] Preis/m2 [€] Adresse

1 9680 2023 12.09.20231684 E - Geschäftslokal 75,76 785000,00 10 361,67     Biberstraße 7 W Geschäft 1/EG

210353 2023 20.12.2023 947 E - Geschäftslokal 22,00 240000,00 10 909,09     Wollzeile 26 W Geschäftslokal GF 6/EG

3 5256 2023 01.06.2023 947 E - Geschäftslokal 55,47 595200,00 10 730,12     Riemergasse 2 W Geschäftslokal GF 2

4 7243 2024 23.07.2024 381 E - Geschäftslokal 230,24 1670000,00 7 253,30       Gonzagagasse 12 W Geschäftslokal G301/EG

5 27 2024 18.12.2023 381 E - Geschäftslokal 304,00 1600000,00 5 263,16       Werdertorgasse 10 W Gastlokal G302 1010 Wien

6 978 2023 18.11.2022 376 E - Geschäftslokal 66,00 575000,00 8 712,12       Gonzagagasse 5 W GR 35

Mittelwert: 8 871,58        
 

Der Mittelwert der Vergleichsobjekte beträgt € 8.871,58. Nachdem die Objekte in 

der Riemergasse/Wollzeile eine viel bessere Geschäftslage aufweisen, ist hier ein 

Abschlag in Höhe von 30% vorzunehmen. Ein Abschlag in Höhe von 10% ist für 

jene Geschäftslokale vorzunehmen, die eine Fläche von unter 100m² aufweisen.  

 
Fläche (m²(´) Kaufpreis [€] Preis/m2 [€] Anpassung bereinigter VergleichspreisAdresse

1 75,76 785000,00 10 361,67        -10% 9 325,50          Biberstraße 7 W Geschäft 1/EG

2 22,00 240000,00 10 909,09        -40% 6 545,45          Wollzeile 26 W Geschäftslokal GF 6/EG

3 55,47 595200,00 10 730,12        -40% 6 438,07          Riemergasse 2 W Geschäftslokal GF 2

4 230,24 1670000,00 7 253,30          7 253,30          Gonzagagasse 12 W Geschäftslokal G301/EG

5 304,00 1600000,00 5 263,16          5 263,16          Werdertorgasse 10 W Gastlokal G302 1010 Wien

6 66,00 575000,00 8 712,12          -10% 7 840,91          Gonzagagasse 5 W GR 35

Mittelwert: 7 111,07           
 

Der bereinigte Mittelwert der Vergleichsobjekte beträgt € 7.111,00. Es erfolgt hier 

keine weitere Anpassung. Im Hinblick auf die Lage ist der festgestellte Wert 

jedenfalls marktkonform.  



 

 65 

 

Die Vergleichswerte für KFZ-Abstellplätze stellten sich in den Jahren 2023 und 

2024 wie folgt dar:  

 
TZ Jahr V-Datum EZ Nutzungsart Preis Anmerkung Adresse

1 2010 2024 29.12.2023 143 S - PKW-Abstellplatz 110 000,00        Neutorgasse 17 W KFZ-Stellplatz 18

2 2010 2024 29.12.2023 143 S - PKW-Abstellplatz 110 000,00        Neutorgasse 17 W KFZ-Stellplatz 19

3 7253 2024 05.08.2024 1484 S - PKW-Abstellplatz 88 000,00          Stapelparker Zelinkagasse 10 W KFZ-Stapelparker 

4 5854 2023 06.07.2023 1398 S - PKW-Abstellplatz 105 600,00        Stapelparker Werdertorgasse 6 W PKW-Stapelstellplatz Nr. 40  

5 8540 2023 26.09.2023 805 S - PKW-Abstellplatz 100 000,00        Neutorgasse 4 W KFZ-Abstellplatz 222/UG

6 6864 2023 14.08.2023 805 S - PKW-Abstellplatz 100 000,00        Neutorgasse 4 W KFZ-Abstellplatz 224

7 6865 2023 14.08.2023 805 S - PKW-Abstellplatz 100 000,00        Neutorgasse 4 W KFZ-Abstellplatz 226

8 243 2024 12.12.2023 100 S - PKW-Abstellplatz 100 000,00        Kramergasse 3 W KFZ-Abstellplatz 6

9 5413 2023 01.06.2023 852 S - PKW-Abstellplatz 100 000,00        Coburgbastai 1 W KFZ-Abstellplatz 27 

Mittelwert 101 511,11         
 

Der Mittelwert der Vergleichsobjekte beträgt € 101.511,11 pro Stellplatz, wobei 

die Stapelparker kaum „ausreißen“. Gegenständlich ist jedoch auch noch zu 

berücksichtigen, dass die Garage über einen Autolift zu erreichen sein soll. Dieser 

Umstand wird mit einem Abschlag in Höhe von 10% berücksichtigt. Es ergibt sich 

daher ein der Bewertung zugrunde zu legender Verkaufspreis in Höhe von 

ca.€ 91.360,00 pro Stellplatz.  

 

Die im Plan ausgewiesenen Weinkeller werden nicht gesondert bewertet, 

nachdem es sich zum Zeitpunkt der Befundaufnahme um „schlichte“ einfache, 

nicht ausgebaute Flächen im Keller handelt. Diese sind aus Sicht des 

Sachverständigen wie Kellerabteile -ohne besondere Nutzungsmöglichkeit- zu 

betrachten.  

 

3.4. Investitionskosten (Entwicklungskosten)  

3.4.1. Baukosten 

Für die Baukosten (Projektkosten) werden die Empfehlungen des 

Hauptverbandes (Empfehlung für Herstellungskosten - Wohngebäude 2024 lt. 

Heft 03/2024, Sachverständige) herangezogen.  

 

Bei den Empfehlungen für Herstellungskosten werden die Herstellungskosten 

von Gebäuden – in Abhängigkeit zu deren Ausstattungsqualität und in Bezug auf 

deren Flächeneinheiten – in Bandbreiten vorgeschlagen. Diese Kostenkennwerte 

sollen als empirisch unterlegte Orientierungswerte vorwiegend für 

Wertermittlungsgutachten eine valide Richtlinie bilden. Die praktischen 

Anwendungen liegen hierbei insbesondere im Sachwertverfahren zur Ermittlung 

des Herstellungswerts bzw. der Neuherstellungskosten. Diese Herstellungskosten 

beinhalten die Bauwerkskosten, die Planungsleistungen, die 
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Projektnebenleistungen sowie die Kosten für die bauliche Aufschließung in Bezug 

auf das zu errichtende Objekt. 

 

Es wurden drei Ausstattungsqualitätsstufen hinsichtlich der Ausführung des 

Bauwerks für Rohbau, Technik und Ausbau definiert und diese Qualitätsstufen 

mit „Normal“, „Gehoben“ und „Hochwertig“ bezeichnet. Nachstehend die 

zusammengefasste Ausstattungsqualität nach Eigenschaften von 

Wohngebäuden: 

 

 
 

Der Herstellungswert ist auf Preisbasis zum Bewertungsstichtag zu ermitteln. Es 

ist dabei jener fiktive Kostenbeitrag zu berechnen, der für die Neuerrichtung der 

baulichen Anlagen zum Bewertungsstichtag aufgewendet werden müsste.  

 

Diese Baukosten der Wohnungen werden pauschal mit Brutto EUR 5.300,00/m² 

Wohnnutzfläche für hochwertige Ausstattung in Ansatz gebracht. Diese Kosten 

sind aufgrund der Größe der zu bebauenden Wohnungen jedenfalls 

gerechtfertigt, berücksichtigen jedoch nicht die Herstellung der Allgemeinflächen 

wie Aufzug oder des Gehsteiges. Nachdem die Planungsleistungen in diesem 

Betrag bereits berücksichtigt sind, wird von diesen Betrag ein Abzug in Höhe von 

ca. 5% vorgenommen. Dies auch in Hinblick darauf, dass ein potentieller Ersteher 

Abänderungen von der Einreichplanung vornimmt und das Gebäude nicht so 

errichtet wird, wie von der Behörde bewilligt. Nachdem der Rohbau bereits fast 

fertig gestellt wurde, statische Maßnahmen getroffen und auch schon die Fenster 

eingebaut und teilweise auch bereits Dämmungen etc. verbaut wurden, wird hier 

ein Abschlag in Höhe von 25% vorgenommen. Nachdem es sich hier um 

zukünftige Luxuswohnungen, der Lage entsprechend handelt, sind die 

Gewerkskosten des Rohbaus niedrig anzusetzen, nachdem gerade eine sehr gute 

hochwertige Ausstattung die Herstellungskosten stark beeinflusst. Die 

Errichtungskosten der Außenanlagen, Balkone, Loggien und Terrassen werden 

mit 5% der oben genannten Herstellungskosten in Bezug auf die Nutzfläche in 

Ansatz gebracht. Daher ergeben sich anzusetzende Baukosten in Höhe von € 

3.975,00. 
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Die Baukosten des Geschäftslokals werden mit € 1.000,00 in Ansatz gebracht.  

Nachdem dieses -lt Plan- nur über eine Teeküche bzw. ein WC verfügen soll, sind 

diese Kosten jedenfalls plausibel. Zu berücksichtigen ist, dass bei einem 

Geschäftslokal der jeweilige Nutzer dieses nach seinen eigenen Bedürfnissen 

gestaltet, sodass hier nur die notwenigsten Herstellungsarbeiten zu tätigen sind. 

Für die Kellerfläche werden € 1.000,00 pro m² in Ansatz gebracht wobei weitere 

€ 35.000,00 pro Doppelparker gesondert berücksichtigt werden.  

 

Die Berechnung des Herstellungswertes erfolgt aus der Nutzfläche, wobei die 

Maße entsprechend den Ausführungen im Befund herangezogen werden. Daraus 

resultierende Flächenunterschiede sind aus gutachtensökonomischen Gründen 

nicht auszuschließen und in Kauf zu nehmen.  

 

3.4.2. Anpassung Dachgeschoßausbau  

Für den Dachgeschoßausbau ist aufgrund u.a. von Dachschrägen und 

Raumhöhen mit Mehraufwendungen zu rechnen. Diese werden mit 20% 

Aufschlag von den Herstellungskosten berücksichtigt.  

 

3.4.3. Baumaßnahmen am Bestand 

Hier werden die Errichtung bzw. Erweiterung einer Aufzugsanlage lt. 

Baubewilligung und die Errichtung von Brandschutz und 

Druckbelüftungsanlagen gutachtenstechnisch pauschal berücksichtigt. Diese 

Kosten werden zwischen den beiden Tops aufgeteilt.  

 

3.4.4. Unvorhergesehenes 

Reserven für Unvorhergesehenes werden mit 20% der Baukosten angesetzt. Hier 

sind auch die wohnungseigentumsrechtlichen Abwicklungen und Verzögerungen 

bzw. bautechnische Unannehmlichkeiten berücksichtigt.  

 

3.4.5. Abbruchkosten 

Im gegenständlichen Fall sind keine Abbruchkosten zu berücksichtigen.  

 

3.4.6. Zinsen 

Hinsichtlich der Finanzierungskosten wird unterschieden zwischen den 

Finanzierungskosten für die Bebauung, die den Baukosten zugerechnet werden, 
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sowie den Finanzierungskosten, die vereinfacht durch die Abzinsung des 

Residuums über die Dauer der Gesamtentwicklung berücksichtigt werden.  

 

Hiebei ist auch die Dauer vom Betrachtungszeitpunkt oder Bewertungsstichtag 

bis zur fiktiven Veräußerung des betrachteten Projektes zu berücksichtigen. 

Neben der Bauzeit werden auch Wartezeiten für die Vorhaltung des Grundstücks, 

Genehmigung des Bauvorhabens sowie gegebenenfalls Leerstandszeiten nach 

Fertigstellung des Projektes berücksichtigt.  

 

Für gegenständliches Bauvorhaben liegt zum Bewertungsstichtag eine 

Baubewilligung vor und der Rohbau wurde bereits -fast- hergestellt. Es wird eine 

Gesamtprojektdauer von insgesamt 1,5 Jahren angesetzt. 

 

Der Zinssatz für die Zwischenfinanzierung orientiert sich an dem derzeit üblichen 

Zinsniveau bei derartigen Objekten bzw. Projektentwicklungen. Hierbei ist auf die 

individuelle Risikostruktur des Projektes entsprechend Rücksicht zu nehmen. Der 

Zinssatz wird gegenständlich mit 5 % angesetzt.  

 

3.4.7. Vermarktungskosten  

Für die Vermarktung des gegenständlichen Projektes werden 1,5 % der Erlöse 

angesetzt. Dies ist marktkonform.  

 

3.4.8. Unternehmergewinn 

Die für die Durchführung des Projektes unter Berücksichtigung des damit 

verbundenen, unternehmerischen Risikos marktübliche Vergütung bzw. Gewinn 

des Unternehmers/Entwicklers. Der Developergewinn wird mit 15,0 % 

berücksichtigt.  

 

3.4.9. Kaufnebenkosten 

Diese Kosten umfassen sämtliche im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

üblicherweise aufzuwendende Nebenkosten wie Vertragserrichtungs- und 

Beratungskosten (1,5%), Grunderwerbsteuer (3,5%) Eintragungsgebühr (1,1%) 

sowie die Eintragungsgebühr für ein Pfandrecht (1,2%). Diese werden hier mit 

pauschal 7,5% angesetzt.  
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3.5. Anpassung an die Marktlage 

Zum Bewertungszeitpunkt bestanden allgemein Turbulenzen am 

Immobilienmarkt und stark ansteigende Zinsen. Sodass eine Anpassung an die 

Marktlage vorzunehmen ist. Diese Situation führte unter anderem auch zu einer 

Reduktion von Marktteilnehmern. Aber auch die strikten Kreditvergaben der 

Banken führten zu einer geringeren Nachfrage am Markt. Diese veränderten 

Entwicklungen und der zurückhaltende Markt ist durch eine Anpassung an die 

Marktlage mit einem Abschlag von 10% zu berücksichtigen.  

 

3.6. Berechnung Büro 15 
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Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass keine 

weitere Anpassung notwendig ist. 
 

3.7. Berechnung Büro 14/16-17 

 

 
  

Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass keine 

weitere Anpassung notwendig ist. 
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3.8. Berechnung Geschäftslokal EG I 

 

 
 

Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass keine 

weitere Anpassung notwendig ist. 
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4. Zusammenfassung 

Der Verkehrswert wird vom gefertigten Sachverständigen aufgrund seiner 

Wahrnehmungen anlässlich der Befundaufnahme, der erteilten Informationen 

und der zur Verfügung gestellten Unterlagen, sowie aufgrund der Lage am 

Immobilienmarkt zum Stichtag 13.09.2024 ohne Berücksichtigung von Lasten, 

insbesondere offenen Wohnbeiträgen für: 

 
 B-LNr.: 48, 302/6094-Anteile untrennbar verbunden mit 

Wohnungseigentum an Büro 15 mit rd.:  
 

€ 2.562.000,00 

============== 

(in Worten: Euro zweimillionenfünfhundertzweiundsechzigtausend), 
 

 
 B-LNr.: 50, 1168/6094-Anteile untrennbar verbunden mit 

Wohnungseigentum an Büro 14/16-17 mit rd.: 
 

€ 10.231.000,00 

============== 

(in Worten: Euro zehnmillionenzweihunderteinunddreißigtausend), 
 

 B-LNr.: 49, 332/6094-Anteile untrennbar verbunden mit 
Wohnungseigentum an Geschäftslokal EG I mit rd.: 

 
€ 1.028.000,00 

============== 

(in Worten: Euro einemillionachtundzwanzigtausend), 
 

 

jeweils der Liegenschaft EZ 1655, Grundbuch 01004 Innere Stadt mit der 

Liegenschaftsadresse 1010 Wien, Stubenring 2/Julius-Raab-

Platz 3/Wiesingerstraße 10 festgestellt.  

 

Der Sachverständige empfiehlt die Einheiten gemeinsam zu versteigern, 

nachdem es sich um ein Gesamtkonzept handelt. Jedem Interessenten wird im 

Hinblick auf die rechtlichen Komplikationen empfohlen umfassende rechtliche 

Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
 

Wien, am 09. Dezember 2024 
 

Der Sachverständige 
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5. BEILAGEN  

 

 Baubewilligte Pläne zu Bescheid vom 04.07.2017 
 Einreichplan Klimaanlagen vom 23.03.2015 
 Einreichplan Lüftung vom 23.03.2015 
 Rubrum Einreichplan Druckbelüftung und Brandverdünnungsanlage, CO-

Abluftanlage, Brandschutzkonzept 
 Bescheid der MA 37 zu 350989-2016-1 vom 04.07.2017  
 Baubeginnanzeige vom 07.10.2021 
 Aktenvermerkte der MA 37 vom 09.11.2021, 15.11.2021, 17.03.2023 
 Baueinstellungsbescheid vom 17.03.2023 
 Anzeige Bauführerwechsel vom 22.03.2023 
 Befunde Nr.: 01-08 (Beschau gem. §125 Abs 2 u. § 127 Abs 3 BauO Wien) 
 Schreiben der Hausverwaltung Dr. Marhold Immoblien GmbH vom 06.09.2024  
 Vorschreibungen per 01.01.2024 
 Vorausschau vom 06.11.2023 für 2024  
 Kontoblatt verpflichtete Partei per 06.09.2024 und per 04.11.2024 
 Protokoll der Eigentümerversammlung vom 19.03.2024 
 Energieausweis vom 10.11.2009 (Dachgeschoß) - auszugsweise 
 Sideletter zum Kaufvertrag vom 05.10.2021  
 Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 672/2013 samt Nachtrag und Nachtrag 

zu TZ 7962/2013 
 Nutzwertberechnung zu TZ 7962/2013 
 Benützungsregelung zu TZ 672/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


